
Welche Angaben muss ein Bewirtungsbeleg enthalten, 
damit der Betriebsausgabenabzug klappt? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

im betrieblichen Tagesgeschäft kommt es häufig zur Bewirtung von Geschäftspartnern oder Kunden in Res-
taurants oder sonstigen gastronomischen Einrichtungen. Diese darf nach Ansicht des Finanzamts nicht in 
ein Luxusschlemmen ausarten, so sie denn steuerlich abgesetzt werden soll. Eine feste Grenze für den an-
gemessenen Aufwand gibt es aber nicht, sondern es kommt immer auf den Einzelfall an. 

Die Kosten der Bewirtung von betriebsfremden Personen können Sie als Unternehmer zu 70 % als Be-
triebsausgaben bei der Einkommensteuer geltend machen. Und die Vorsteuer auf die Bewirtungskosten 
können Sie vollständig mit der Umsatzsteuer verrechnen. 

Ganz wichtig ist, dass Ihnen ein ordnungsgemäßer Bewirtungsbeleg vorliegt. Dabei müssen Sie einige For-
malien beachten, ohne die Ihr Betriebsausgabenabzug gefährdet sein kann: z.B. müssen alle Gäste und 
auch Sie als Bewirtender namentlich auf dem Beleg genannt sein. Für die Bezeichnung der Bewirtungsleis-
tungen gibt es ebenfalls klare Vorgaben. Und bis zu einer bestimmten Höhe der Bewirtungsaufwendungen 
gibt es Vereinfachungsregelungen, die es sich zu kennen lohnt. 

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen Überblick über die für den Be-
triebsausgabenabzug notwendigen Pflichtangaben auf Bewirtungsbelegen. Bei Rückfragen 
stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 


